
# ABSCHNITT II
3. (a) Deutsche Behörden und Beamte in allen Gebieten außerhalb der

Grenzen Deutschlands, wie sie am 31. Dezember 1937 bestanden, und in 
allen solchen Gebieten innerhalb dieser Grenzen, wie sie von den Alliier
ten Vertretern zu irgendeinem Zeitpunkte festgelegt werden sollten, haben 
die ihnen von den Alliierten Vertretern erteilten Vorschriften, sich aus 
diesen Gebieten zu entfernen, zu befolgen. ^

(b) Die deutschen Behörden haben die notwendigen Vorschriften zu er
teilen und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen für die Aufnahme 
und den Unterhalt in Deutschland von allen deutschen Zivilpersonen, die 
in den betreffenden Ländern und Gebieten ansässig sind und deren Eva
kuierung von den Alliierten Vertretern angeordnet werden sollte.

(c) Die Entfernung und Evakuierung, wie in den Unterparagraphen (a)
und (b) oben erwähn* wird zu solche# Zeitpunkten und unter den Bedin
gungen erfolgen, wie sie von den Alliierten Vertretern angeordnet werden 
sollten. •

4. In den in Paragraph 3 oben erwähnten Ländern und Gebieten sind 
seitens aller Streitkräfte unter deutschem Befehl und seitens deut
scher Behörden und Zivilpersonen alle Zwangsmaßnahmen und jegliche 
Zwangsarbeit, sowie alle Maßnahmen, die Lebens- und Verletzungsgefahr 
bedingen, restlos und unverzüglich einzustellen. Ebenso sind alle Maß
nahmen der Requirierung, Beschlagnahme, Entfernung, Verbergung oder 
Zerstörung von Eigentum einzustellen. Insbesondere sind die oben in Pa
ragraph 3 erwähnten Entfernungen und Evakuierungen so auszuführen, 
daß von den Befehlen der Alliierten Vertreter nicht betroffene Personen 
oder nicht betroffenes Eigentum keinerlei Schaden erleiden oder entfernt 
werden. Die Alliierten Vertreter werden bestimmen, welches persönliche 
Eigentum und welche Habe von den unter Paragraph 3 oben evakuierten 
Personen mitgenommen werden dürfen.

ф ABSCHNITT III
5. Die Alliierten Vertreter werden alle Fragen regeln, die Deutschlands 

Beziehungen mit anderen Ländern betreffen. Keine ausländischen Obliga
tionen oder Verpflichtungen irgendwelcher Art dürfen von deutschen Be
hörden oder Staatsangehörigen, oder in ihrem Namen ohne Bewilligung 
der Alliierten Vertreter übernommen oder eingegangen werden.

6. Die Alliierten Vertreter werden Anweisungen geben in bezug auf dfe 
Auflösung, Inkraftsetzung, Wiederaufnahme oder Anwendung aller von 
Deutschland eingegangenen Verträge, Konventionen oder anderer inter
nationaler Abkommen, oder irgendeines Teiles oder irgendeiner Bestim
mung derselben.
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